
 

                                          S a t z u n g  

 

über die Pflicht zur Herstellung und Ablösung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
sowie 

die Herstellung und Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder 

(Stellplatzsatzung StS) 

Der Markt Cadolzburg erlässt aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796 ff) zuletzt 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573 ff) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 
4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588 ff), zuletzt 
geändert durch (23. Dezember 2024 GVBI. S. 619) folgende Satzung: 

 

§ 1 

Örtlicher und sachlicher Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung gilt für das gesamte Marktgemeindegebiet einschließlich aller Ortsteile des 
Marktes Cadolzburg. 

(2) Sie regelt die Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und 
Fahrradabstellplätzen bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen 
Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Bayerische Bauordnung (BayBO) außerhalb öffentlicher 
Verkehrsflächen. 

(3) Diese Satzung gilt auch für verfahrensfreie Vorhaben gemäß Art. 57 BayBO sowie für 
Vorhaben, die nach Art. 58 BayBO von der Genehmigung freigestellt sind, soweit durch sie 
zusätzlicher Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. Ausgenommen sind 
Dachgeschossausbauten zu Wohnzwecken, Aufstockungen von Wohngebäuden sowie sonstige 
verfahrensfreie Nutzungsänderungen im Sinne von Art. 57 Abs. 1 Nr. 18 BayBO. 

(4) Stellplätze im Sinne dieser Satzung umfassen offene oder geschlossene Garagen und 
sonstige Abstellplätze für Kraftfahrzeuge gemäß Art. 2 Abs. 8 BayBO. 

(5) Fahrradabstellplätze im Sinne dieser Satzung umfassen Fahrradständer, Fahrradboxen, 
Fahrradkeller, Fahrradgaragen und sonstige geeignete Einrichtungen zur Abstellung von 
Fahrrädern außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen. 

(6) Maßgeblich für die Berechnung der Nutzungsflächen ist die jeweils gültige DIN 277.
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(7) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den 
Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang, sofern sie die in der Garagen- und 
Stellplatzverordnung (GaStellV) in der Fassung ab 01.10.2025 festgelegten Richtzahlen für 
Stellplätze nicht überschreiten. 

Soweit die in Bebauungsplänen festgesetzte Zahl an Stellplätzen diese Höchstwerte 
überschreitet, finden die Regelungen dieser Satzung Anwendung. 

 

§ 2 

Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen 

(1) Bei der Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen sowie bei Nutzungsänderungen, bei 
denen zusätzlicher Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind Stellplätze in ausreichender 
Zahl herzustellen. Die Stellplätze sind spätestens zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme der 
jeweiligen baulichen Anlage fertigzustellen. 

(2) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze ergibt sich aus der Richtzahlenliste in der Anlage 
zu dieser Satzung. Die Werte dürfen die in der Anlage zur Garagen- und Stellplatzverordnung 
(GaStellV) festgelegten Höchstwerte nicht überschreiten. 

(3) Für Wohnnutzungen gilt: 

 Wohnungen bis 60 m² Nutzungsfläche:    1 Stellplatz 
 Wohnungen über 60 m² bis 90 m² Nutzungsfläche:  1,5 Stellplätze 
 Wohnungen über 90 m² Nutzungsfläche:    2 Stellplätze 

 Für Wohnungen mit Wohnraumförderung:    0,5 Stellplätze je Einheit 

(4) Bei Bauvorhaben mit gemischten Nutzungen ist der Stellplatzbedarf getrennt nach 
Nutzungsarten zu berechnen und anschließend zu addieren. 

(5) Der Markt Cadolzburg kann in begründeten Einzelfällen die Anzahl der notwendigen 
Stellplätze anpassen, sofern besondere Umstände nachgewiesen werden. 

(6) Bei Wohngebäuden mit mehreren Wohneinheiten können innerhalb der zulässigen 
Höchstwerte Stellplätze als Besucherstellplätze ausgewiesen werden. Diese dürfen keiner 
Wohnung fest zugeordnet sein und sind als „Besucher“ zu kennzeichnen. 

(7) Die ermittelte Stellplatzzahl ist auf eine Dezimalstelle zu berechnen und nach 
kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei mehreren Nutzungsarten erfolgt die Rundung 
erst nach Addition aller Teilwerte. 
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§ 3 

Nachweis und Ablösung von Stellplätzen 

(1) Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder auf einem in der Nähe gelegenen geeigneten 
Grundstück herzustellen. Die Nutzung des externen Grundstücks ist dauerhaft rechtlich zu 
sichern (z. B. Grunddienstbarkeit, Baulast). 

(2) Die Ablösung der Stellplatzpflicht ist durch Abschluss eines Ablösevertrags mit dem Markt 
Cadolzburg möglich. 

(3) Die Höhe des Ablösebetrags wird durch gesonderten Gemeinderatsbeschluss festgelegt. 
Er darf die durchschnittlichen Kosten der Stellplatzherstellung im Gemeindegebiet nicht 
überschreiten. 

(4) Die Verwendung der Ablösebeträge erfolgt ausschließlich für: 

 Herstellung oder Instandhaltung öffentlicher Stellplatzanlagen 
 Ausstattung mit Elektroladeinfrastruktur 
 Schaffung öffentlicher Fahrradabstellplätze oder Mobilitätsangebote 
 Maßnahmen zur Entlastung des ruhenden Verkehrs sowie ÖPNV-Maßnahmen 

Dies entspricht der Zweckbindung gemäß Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c BayBO. 

 

§ 4 

Fahrradabstellplätze 

(1) Bei baulichen Anlagen mit zu erwartendem Fahrradverkehr sind Fahrradabstellplätze in 
ausreichender Zahl herzustellen. 

(2) Die Anzahl ergibt sich aus der Richtzahlenliste zur Satzung. Eine Unterschreitung ist nur 
mit Nachweis und Zustimmung des Marktes Cadolzburg zulässig. 

(3) Die Fahrradabstellplätze müssen auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten, 
nahegelegenen Grundstück nachgewiesen werden. Ist die Herstellung auf dem 
Baugrundstück nicht möglich, ist die dauerhafte Nutzung des Ersatzgrundstücks rechtlich zu 
sichern (z. B. durch Grunddienstbarkeit oder öffentlich-rechtliche Sicherungserklärung). 

(4) Bei Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder gemischter Nutzung ist die Anzahl der 
notwendigen Fahrradabstellplätze jeweils getrennt nach Nutzungsart zu berechnen und 
anschließend zu addieren. 

(5) Die Abstellplätze sind spätestens zur Nutzungsaufnahme der baulichen Anlage 
fertigzustellen und vom Bauherrn in einem Lageplan nachzuweisen. 
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§ 5 

Anforderungen an die Herstellung von Stellplätzen 

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung über den 
Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (Garagen- und 
Stellplatzverordnung – GaStellV) vom 30. November 1993 in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Stellplätze im Freien sind in ausreichender Größe und entsprechend der beabsichtigten 
Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO entsprechend. 

 

§ 6 

Abweichungen 

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen werden. 

 

§7 

Stellplatz-Zonen 

(1) Zur Berücksichtigung der besonderen örtlichen Gegebenheiten und städtebaulichen 
Zielsetzungen wird das Gebiet um die Cadolzburger Burg (Zone 1: Altort / Marktplatzbereich) 
als eigene Stellplatz-Zone ausgewiesen. Die genaue Abgrenzung erfolgt in der Anlage zur 
Satzung (Zonenplan). 

(2) Innerhalb dieser Zone gelten abweichende Richtzahlen für den Stellplatznachweis: 

 Gastronomie: 1 Stellplatz je 50 m² Gastraumfläche 
 Einzelhandel: 1 Stellplatz je 100 m² Verkaufsfläche 

 Gewerbe / Dienstleistungen: 1 Stellplatz je 100 m² Nutzfläche 

(3) Für Wohnnutzungen bleibt die Regelung gemäß § 2 Abs. 3 unberührt. 

(4) Die Anwendung der reduzierten Richtzahlen setzt voraus, dass keine zusätzlichen Flächen 
außerhalb des Baugrundstücks zur Verfügung stehen und die Erschließung über den 
öffentlichen Raum gewährleistet ist. 
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§ 8 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Stellplatzsatzung des Marktes Cadolzburg vom 05.12.2023 außer Kraft. 

 

Markt Cadolzburg, 

 

 

H ö f l e r 

1. Bürgermeisterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                

Stellplatzsatzung StS    Seite 6 von 9 

 

Anlage 1 
Zur Stellplatzsatzung Markt Cadolzburg, Stand 01.10.2025 

 
Richtzahlenliste „Stellplätze für Kraftfahrzeuge“ 
 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon 
für 

Besucher 
in % 

1. Wohngebäude   

1.1 Gebäude mit Wohnungen  2 Stellplätze je Wohnung, bei Miet-
wohnungen, für die eine Bindung nach dem 
Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz  
besteht, 0,5 Stellplätze 

– 

1.2 Kinder-, Schüler- und Jugendwohnheime 1 Stellplatz je 20 Betten,  
mindestens 2 Stellplätze 

75 

1.3 Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten 10 

1.4 Schwestern-/ Pflegewohnheime, 
Arbeitnehmerwohnheime u. ä. 

1 Stellplatz je 4 Betten 10 

1.5 Altenwohnheime, Altenheime, Langzeit- und 
Kurzzeitpflegeheime, Tagespflegeeinrichtungen u. ä. 

1 Stellplatz je 15 Betten bzw. Pflegeplätze, 
mindestens 2 Stellplätze 

50 

1.6 Obdachlosenheime, Gemeinschaftsunterkünfte für 
Leistungsberechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 

1 Stellplatz je 30 Betten,  
mindestens 2 Stellplätze 

10 

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen   

2.1 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 Stellplatz je 40 m2 NUF1) 20 

2.2 Räume mit erheblichem Besucherverkehr (Schalter-, 
Abfertigungs- oder Beratungsräume, Arztpraxen und 
dergl.) 

1 Stellplatz, je 30 m2 NUF1),  
mindestens 3 Stellplätze 

75 

3. Verkaufsstätten   

3.1 Läden  1 Stellplatz je 40 m2 Verkaufsfläche für den 
Kundenverkehr,  
mindestens 2 Stellplätze je Laden 

75 

3.2 Waren- und Geschäftshäuser (einschließlich 
Einkaufszentren, großflächigen 
Einzelhandelsbetrieben)  

1 Stellplatz je 40 m2 Verkaufsfläche für den 
Kundenverkehr 

75 

4. Versammlungsstätten (außer Sportstätten), 
Kirchen 

  

4.1 Versammlungsstätten von überörtlicher Bedeutung (z. 
B. Theater, Konzerthäuser, Mehrzweckhallen) 

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 90 

4.2 Sonstige Versammlungsstätten (z. B. 
Lichtspieltheater, Schulaulen, Vortragssäle) 

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 90 

4.3 Kirchen 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze 90 

5. Sportstätten   

5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze (z. B. 
Trainingsplätze)  

1 Stellplatz je 300 m2 Sportfläche – 

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 300 m2 Sportfläche,  
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

– 

5.3 Turn- und Sporthallen ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 50 m2 Hallenflächen – 

5.4 Turn- und Sporthallen mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 50 m2 Hallenfläche,  
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

– 

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 m2 Grundstücksfläche – 

5.6 Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen – 

5.7 Hallenbäder mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen,  
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

– 
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5.8 Tennisplätze, Squashanlagen o. ä. ohne 
Besucherplätze 

2 Stellplätze je Spielfeld – 

5.9 Tennisplätze, Squashanlagen o. ä. mit 
Besucherplätzen 

2 Stellplätze je Spielfeld, zusätzlich  
1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

– 

5.10 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage – 

5.11 Kegel- und Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn – 

5.12 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stellplatz je 5 Boote – 

5.13 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m2 Sportfläche – 

6. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe   

6.1 Gaststätten 1 Stellplatz je 10 m2 Gastfläche 75 

6.2 Spiel- und Automatenhallen, Billard-Salons, sonst. 
Vergnügungsstätten 

1 Stellplatz je 20 m2 NUF1),  
mindestens 3 Stellplätze 

90 

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und andere 
Beherbergungsbetriebe  

1 Stellplatz je 6 Betten, bei 
Restaurationsbetrieb Zuschlag  
nach den Nrn. 6.1 oder 6.2 

75 

6.4 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten 75 

7. Krankenanstalten   

7.1 Krankenanstalten von überörtlicher Bedeutung 1 Stellplatz je 4 Betten 60 

7.2 Krankenanstalten von örtlicher Bedeutung 1 Stellplatz je 6 Betten 60 

7.3 Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten für langfristig 
Kranke 

1 Stellplatz je 4 Betten 25 

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m2 NUF1),  
mindestens 3 Stellplätze 

75 

8. Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung   

8.1 Schulen, Berufsschulen, Berufsfachschulen 1 Stellplatz je Klasse,  
zusätzlich 1 Stellplatz je 10 Schüler  
über 18 Jahre 

10 

8.2 Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende – 

8.3 Tageseinrichtungen für mehr als 12 Kinder 1 Stellplatz je 30 Kinder,  
mindestens 2 Stellplätze 

– 

8.4 Tageseinrichtungen bis zu 12 Kinder 1 Stellplatz – 

8.5 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze – 

8.6 Berufsbildungswerke, Ausbildungswerkstätten und 
dergl. 

1 Stellplatz je 10 Auszubildende – 

9. Gewerbliche Anlagen    

9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stellplatz je 70 m2 NUF1) 

oder je 3 Beschäftigte 
10 

9.2 Lagerräume, -plätze, Ausstellungs-, Verkaufsplätze  1 Stellplatz je 100 m2 NUF1)  
oder je 3 Beschäftigte 

– 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten  6 Stellplätze je Wartungs- oder 
Reparaturstand 

– 

9.4 Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeit über 
Tankstellenbedarf hinaus: Zuschlag nach Nr. 
3.1 (ohne Besucheranteil) 

– 

9.5 Automatische Kfz-Waschanlagen 5 Stellplätze je Waschanlage2) – 

10. Verschiedenes   

10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Kleingärten – 

10.2 Friedhöfe  1 Stellplatz je 1 500 m2 Grundstücksfläche, 
jedoch mindestens 10 Stellplätze 

– 

1) NUF = Nutzungsfläche nach DIN 277  
2) Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 10 Kraftfahrzeuge vorhanden sein. 
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Anlage 2 
Zur Stellplatzsatzung Markt Cadolzburg, Stand 01.10.2025 

 
Richtzahlenliste „Fahrradabstellplätze“ 
 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Fahrradabstellplätze 

1. Wohngebäude  

1.1 Gebäude mit Wohnungen  2 Stellplätze je Wohnung (mind. 1 Stellplatz 
für Besucher); bei Mehrfamilienhäusern  
zusätzlich 1 Stellplatz je 30 m² Wohnfläche 

2. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe  

2.1 Beherbergungsbetriebe (Hotel, Pension) 1 Stellplatz je 2 Gästezimmer 

2.2 Ferienwohnungen 1 Stellplatz je Wohneinheit 

2.3 Gastronomie 1 Stellplatz je 10 Sitzplätze,  
mindestens 2 Stellplätze 

3. Gewerbliche Anlagen   

3.1 Verwaltung / Büro 1 Stellplatz je 150 m² Bürofläche,  
mindestens 2 Stellplätze je Betriebseinheit 

3.2 Einzelhandel 1 Stellplatz je 30 m² Verkaufsfläche; bei 
großflächigem Einzelhandel (> 800 m²) 
zusätzlich 1 Stellplatz je 10 Pkw-Stellplätze 

4. Schulen, Kindertagesstätten  

4.1 Grundschule 1 Stellplatz je 5 Schüler 

4.2 Weiterführende Schulen 1 Stellplatz je 3 Schüler 

4.3 Hochschule 1 Stellplatz je 5 Studierende  
zusätzlich 1 Stellplatz je 10 Beschäftigte 

4.4 Kindertagesstätten 1 Stellplatz je 10 Kinder,  
zusätzlich 1 Stellplatz je Beschäftigten 

5. Sportstätten / Freizeit / Kultur  

5.1 Sportstätten allgemein 1 Stellplatz je 10 Besucherplätze 

5.2 Versammlungsstätten, Kino, Theater 1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 

5.3 Freibäder, Hallenbäder 1 Stellplatz je 20 m² Wasserfläche 

6. Krankenanstalten  

6.1 Krankenhäuser 1 Stellplatz je 20 Betten,  
zusätzlich. 1 Stellplatz je 10 Beschäftigten 

6.2 Pflege- und Seniorenheime 1 Stellplatz je 20 Betten,  
zusätzlich. 1 Stellplatz je 10 Beschäftigten 
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Anlage 3 
Zur Stellplatzsatzung Markt Cadolzburg, Stand 01.10.2025 

 
Zonenplan 
 

 
  


